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meisten Munzberechtlgten thaten bte Nutzung auf Zeit- ober Erbpacht aus
unb zwar fast überall au Gesellschaften von Unternehmern, bet bte Auslagen
unb ber Betrieb des Geschäfts bie Kräfte eines einzelnen Gelbhänblers
überstiegen; bükt aber Jo baß bie Münzpächter in strenger Abhängigkeit
blieben als surstltche Dienst- unb Lehnmmtnen galten unb als solche unter
ber Hofgertchtsbarkett standen, uub baß sie, ihrem Pachtverträge gemäß
nicht nur genau nach bem gesetzlichen Münzfuß ausprägen, sondern auch
jebe Don bent Munzherrn beliebte Veränbernng desselben befolgen ollten
Deshalb war ihnen überall ein herrschaftlicher Münzprüfer zngeorbnet.'
Für bte Falle, baß über bte Gesetzmäßigkeit ber Ausprägung Streit ent-
[tank, mußten hier unb ba unter Aussicht unb Verwahrung bes Stabtrates
in Straßburg bei bem Burggrafen, bie ersten ausgeprägten Stücke öffentlich
niedergelegt werben, um als Mustermünzen zu bienen. Es würben auch
wohl bte Stempel bem Münzherrn zurückgestellt.

Aber für diese Anstalten fehlte es an Nachbntck. Die vielfältigen
Munzverwirrnngen machten eine ber drückendsten Beschwerden des damaligen
geiverblichen Lebens aus. Nicht wenige unredliche Münzherren verletzten
den Muuzjuß, übertrieben den Prägschatz; die Münz-Unternehmer verfuhren
betrügerisch, wollten sich bereichern; Goldschmiede machten oft genug falsche
Münzen, ^uden und Christen kippten und wippten. Und wenn dann bei
überhand nehmendem Übel, die alten Münzen in Verruf erklärt und neue

“I 9efetzt_ wurden, so entstand erst Verwirrung und Not bei dem
Kleinhandel. Mit der Häufigkeit und Größe des Betrugs der Müttzer
'taud die Grausamkeit ihrer Bestrafung im Verhältnis. Eine nicht uuge-
wohuliche Strafe war der Verlust der rechten Hand.
m einträglichste Seite des Münzwesens wurde der sogenannte
Unpoechsel betrachtet, welcher die jeweilig vom Regenten als eben giltig

bezeichnete jDhtu^orte dem Verkehr aufzuzwingen trachtete. Einer jeden der¬
artigen Münzerneuerung ging ein gehörig kundgemachter Münzverruf voraus:
„Es gebeut unser allergnädigster Kaiser," lautet ein solcher ans den Tagen
Kaiser Friedrich III. (e. 1475), „daß jedermann, welcher fremde Münze hat,
diese Zwilchen Humen und künftigem St. Jörgentag ausgebe und loswerde.
f 5 aber dieses nicht thut und späterhin fremde Münze ausgeben will, dem
JoU man Hmnach bis zum nächsten St. Urbanstag drei derselben Pfenning
für znien und nach dem jetztgenannten St. Urbanstag bis zum kommenden
&amp;lt;Lt ^acobstag zwen für einen seiner kaiserlichen Gnade Pfenning geben und
uchtuen. Wenn man aber nach dieser Zeit bei irgend jemand über ein halb
Pfund Pfetmmge finden sollte', er möge nun dieselben ausgeben oder em¬
pfangen wollen, dem wird man dieselbe Münze ohne Gnade und Erbarmen

cm» r*r kaiserlichen Gnade wegnehmen. Wer auch Silber oder
alte Münze auflauft oder Silber in das Land bringt, ohne es der kaiser¬
lichen Jcuttze dieser zur Förderung zu verkaufen, sondern im Gegenteil
’ie nutzer Landes führt, dem wird man solches Silber und Geld wo
man darauf kommt, ohne alle Gnade zu Handen des Kaisers wegnehmen


